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djb fordert umfassende Maßnahmen gegen geschlechtsspezifi-

sche Gewalt 

Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) begrüßt in seiner Stellungnahme zum Referentenent-

wurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zur Einführung der elekt-

ronischen Aufenthaltsüberwachung und der Täterarbeit im Gewaltschutzgesetz die Bemühun-

gen um einen besseren Schutz vor häuslicher Gewalt, kritisiert aber das Fehlen umfassender 

Gewaltschutzmaßnahmen. 

„Der Gesetzgeber ist hier gefordert: Gewaltschutz muss endlich wirksam werden. Wichtig ist 

die Täterarbeit, um künftig Gewalt zu verhindern, aber die elektronische Aufenthaltsüberwa-

chung kann allenfalls in Einzelfällen kurzfristig bei entsprechender technischer Ausgestaltung 

und eingebettet in ein interdisziplinäres Risiko- und Fallmanagement schützen. Umfassender 

Gewaltschutz ist mehr als das, und auch menschenrechtlich gefordert“, sagt die Präsidentin 

des djb, Prof. Dr. Susanne Baer. 

Der Entwurf ermöglicht es, Täterarbeit anzuordnen, und setzt so eine Vorgabe der Istanbul-

Konvention aus Artikel 16 um. Täterarbeit wirkt, wenn gewaltausübende Personen so Verant-

wortung übernehmen und Rückfallrisiken sinken. Benötigt werden allerdings bundeseinheitli-

che Qualitätsstandards nach anerkannten Leitlinien, gesicherte Finanzierung und flächende-

ckende Verfügbarkeit. Sonst läuft die Regelung ins Leere.  

Zudem ist dringend für wirksame Schutzmaßnahmen auch vor und durch den Familiengerich-

ten zu sorgen. „Es ist wichtig, beim Schutz vor Partnergewalt im familiengerichtlichen Verfah-

ren anzusetzen. Aber das darf es nicht gewesen sein. Es müssen nun unbedingt Reformen im 

Sorgerechts- und Umgangsverfahren folgen, um Gewaltbetroffene effektiv zu schützen“, er-

klärt Prof. Dr. Anna Lena Göttsche, Vorsitzende der djb-Kommission Familien-, Erb- und Zivil-

recht.  

Die derzeit geplante elektronische Aufenthaltsüberwachung bewertet der djb kritisch. „Der 

Bezug zum spanischen Modell ist irreführend, weil wir in Deutschland weit von einem umfas-

senden Gewaltschutzkonzept wie in Spanien entfernt sind“, betont Dilken Çelebi, LL.M., Vor-

sitzende der djb-Kommission Strafrecht. Benötigt werden bundesweit standardisierte Risiko-

analysen, die enge Zusammenarbeit im interdisziplinären Fallmanagement und ausreichende 

Ressourcen.  

Der djb fordert deshalb, ernsthaft für Gewaltschutz zu sorgen. Dazu gehören Regelungen im 

Sorge- und Umgangsverfahren, die schnelle Umsetzung des Gewalthilfegesetzes, verbindliche 

Fortbildungen für Richter*innen und andere Berufsgruppen sowie eine verlässliche Ausstat-

tung von Schutz- und Beratungsangeboten. Nur so lässt sich der Schutz vor geschlechtsspezi-

fischer Gewalt wirksam und nachhaltig stärken. 
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